
Seite: 1/10 Sicherheitsdatenblatt 

 nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH) 
Druckdatum: 13. Oktober 2023 geändert mit 2015/830/EU  überarbeitet: 07.08.2023
  Version: 2 
  Bearbeiter: SZ 

 Handelsname: BondLock® 0185-1 – Komponente A 
 

               
 

 
  
 
 
 

1.1. Produktidentifikator 

Klebstoff 

Produktname: BondLock® 0185-1 – Komponente A 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird 
 
Identifizierte Verwendungen 
SU3 Industrielle / gewerbliche Verwendung. 
PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe 
 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher) 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Anschrift: iKTZ GmbH  
 Franz-Loewen-Straße 4 
 07745 Jena 

 
Tel. / Fax: Tel.: 03641  534061-0 / Fax: 03641  534061-9 
E-Mail: info@iktz.de 
Web: www.iktz.de 

 
1.4. Notrufnummer 
Örtliche Giftnotzentrale 
 
 
 
 

 

2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches 

Produktdefinition: Gemisch 
 
Einstufung nach CLP Verordnung (EG) 1272/2008 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
Skin Sens. 1 H317 
Aquatic Chronic 2 H411 
 
Den vollständigen Text der hier verwendeten H-Sätze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblat-
tes. 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrensymbole:  

Signalwort: Achtung 
 
 
 
 

2. Mögliche Gefahren 

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens 
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Gefahrenpiktogramme Kodierung/Symbole: 

  

 
 
GHS07 (Ausrufezeichen) 
GHS09 (Umwelt) 
 

   
Gefahrenhinweise (H-Sätze): 
H315  Verursacht Hautreizungen. 
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319  Verursacht schwere Augenreizung.  
H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Sicherheitshinweise (P-Sätze) 
Prävention 
P261.9  Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. 
P264.1  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P273  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.Reaktion 
 
Reaktion 
P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 
Entsorgung 
P501.A Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
  

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008) 

enthält 4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 
Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthält keinen 
Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthält keinen Stoff, 
der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist. 
 
 
 
 
 

Chemischer Name CAS-Nr. Verzeichnis Gew.-% Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP) 

4,4'-Methylen 
diphenyldiglycidylether 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1675-54-3 Reg.-Nr. 01-2119456619-26 
 
EINECS-Nr. 216-823-5  

>= 50% Skin Irrit. 2                H315 
Skin Sens. 1             H317 
Eye Irrit. 2                H319 
Aquatic Chronic 2    H411 
 
Konzentrationsgrenzen 
(Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008) 
Skin Irrit. 2   H315 >= 5 
Eye Irrit. 2    H319 >= 5 

 
 
 
 
 
 

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Allgemeine Hinweise: 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Selbstschutz des Ersthelfers. In 
allen Fällen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
 
Nach Einatmen 
Für Frischluft sorgen. Bei intensivem Einatmen von Dämpfen sofort Arzt hinzuziehen. 
 
Nach Hautkontakt 
Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
 
Nach Augenkontakt 
Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Sofort Arzt hinzuziehen. 
 
Nach Verschlucken 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Mund gründlich 
mit Wasser spülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten. 
 
Selbstschutz des Ersthelfers 
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 
 
4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Bisher keine Symptome bekannt 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemi-
schen Pneumonie oder Erstickung führen kann. 
 
 
 
 

 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 
 Schaum 

 CO2 
 Löschpulver 

 
Ungeeignete Löschmittel: 
Wasser im Vollstrahl 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Beim Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger Gase möglich. 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. 
 
Sonstige Angaben 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 
 
 
 

 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beach-
ten. 

 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisati-
on/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort die 
zuständigen Behörden informieren. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig 
entsorgen 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten 
 
 
 
 

 
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.  
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Aerosolbildung vermeiden. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. 
Behälter dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind 
zu beachten. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
Anforderung an Lagerräume und Behälter 
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig ver-
schließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten 
Fußboden vorsehen. 
 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze 
und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Hinweise auf dem TDS beachten. 
 
 
 
 

 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Sonstige Angaben  
Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt. 
 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

7. Handhabung und Lagerung 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Augenspülvorrichtung bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und 
der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen 

Augenschutz / Gesichtsschutz 

 

Schutzbrille mit Seitenschutz 
 

 
Atemschutz 

 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A  

 
Handschutz 

 

Chemikalienbeständige Handschuhe  

Verwendung  Kurzzeitiger Handkontakt 
Geeignetes Material Nitril   
Materialstärke              >=0,4 mm 
Durchdringungszeit >480 min 
 
Körperschutz    
Chemieübliche Arbeitskleidung. 
 
 
 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Physikalischer Zustand: Flüssig 

Farbe: farblos 

Geruch: Charakteristisch 

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 

pH-Wert: Nicht bestimmt. 

Siedepunkt / Siedebereich: Nicht bestimmt.  

Flammpunkt:   > 100°C 

Zündtemperatur: Nicht bestimmt.  

Entzündbarkeit: Nicht bestimmt. 

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
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Explosionsgefahr: Nicht bestimmt. 

Explosionsgrenzen 
UEG: 
OEG: 

 
Nicht bestimmt. 
Nicht bestimmt. 

Dampfdruck bei 20°C: Nicht bestimmt. 

Dichte bei 21 °C:  
 

1,2 g/cm³  

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: 

Nicht bestimmt. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

Viskosität: 
Brookfield (bei 25°C):   

 
1 000 – 1 500 mPa∙s 

 
9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen. 
 
 
 
 
 
10.1. Reaktivität    
Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung. 
 
10.2. Chemische Stabilität 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine bekannt.    
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
solche wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide usw. 
 
 
 
 
 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
  
Akute orale/dermale Toxizität: 
Nicht bestimmt. 
 
 
 
 
 
 

10. Stabilität und Reaktivität 

11. Toxikologische Angaben 
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Akute orale/dermale Toxizität (Inhaltsstoffe): 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akute inhalative Toxizität    Nicht bestimmt 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut    Nicht bestimmt 
Schwere Augenschädigung/-reizung   Nicht bestimmt 
Sensibilisierung     Nicht bestimmt 
Subakute, subchronische, chronische Toxizität Nicht bestimmt 
Mutagenität      Nicht bestimmt 
Reproduktionstoxizität    Nicht bestimmt 
Cancerogenität     Nicht bestimmt 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)  Nicht bestimmt 
 
11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 
Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen 
Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. 
 
Erfahrungen aus der Praxis    
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. 
 
Sonstige Angaben      
Toxikologische Daten liegen nicht vor. 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Nicht bestimmt 
 
12.1. Toxizität 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Allgemeine Hinweise    
nicht bestimmt    
 
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe) 
4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether 
Wert   <12% 
Versuchsdauer  28 d 
Bewertung  nicht leicht abbaubar 

Name des Produkts / 
Inhaltsstoffs 

Endpunkt Expositionsweg Dosis Spezies 

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether LD50 Oral >15 000 mg/kg 
 

Ratte 
 

LD50 Dermal > 23 000 mg/kg Ratte 

Name des Inhaltsstoffs Endpunkt Dosis Spezies Exposition Quelle Methode 

4,4'-Methylen diphe-
nyldiglycidylether 

EC50 1,8 mg/l 
 

Daphnia magna 48 h 
 

IUCLID OECD 202 

LC50 2 mg/l Fisch - Regenbogenforelle 96 h IUCLID OECD 203 

ErEC50 11 mg/l 
 

Algen- Selenastrum capricornutum 72 h 
 

  

12. Umweltbezogene Angaben 
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Quelle   IUCLID   
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 
Allgemeine Hinweise    
nicht bestimmt    
 
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser 
Bemerkung  nicht bestimmt  
 
12.4. Mobilität im Boden    
 
Allgemeine Hinweise    
nicht bestimmt    
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
Allgemeine Hinweise    
nicht bestimmt    
 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe 
Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe. 
 
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
 
Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt 
Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist. 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
 
Allgemeine Hinweise   
nicht bestimmt  
  
Allgemeine Hinweise / Ökologie 
Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden. 
 
 
 
 
 
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.  
 
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung 
 
Europäischer Abfallkatalog (EAK) 
 
Entsorgung Produkt: 

08 04 09 

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten 

 
Entsorgung Verpackung: 

15 01 10 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

13. Hinweise zur Entsorgung 
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Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen. 
 
 
 
 
 

 ADR / RID IMDG/GGV See ICAO/IATA 

14.1 UN-Nummer UN3082 UN3082 UN3082 

14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeich-
nung 

UMWELTGEFÄHRDEN-
DER STOFF, FLÜSSIG, 

N.A.G. (4,4'- 
Methylen diphenyldigly-

cidylether) 

ENVIRONMENTALLY HAZ-
ARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (BADGE) 

ENVIRONMENTALLY HAZARD-
OUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (BADGE) 

14.3 
Transportgefahren-
klassen 

   

14.4 Verpackungs-
gruppe 

III III III 

14.5 Umweltgefahren UMWELTGEFÄHRDEND 

 

 

Marine Pollutant 

 

 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

 

 
 

Zusätzliche 
Informationen 

Begrenzte Menge: 
5 L 
 
Beförderungskategorie: 3 
 

Emergency schedules  
F-A, S-F 

 

Bemerkung Das Produkt unterliegt nicht 
den übrigen Vorschriften 
des ADR, wenn es in 
Mengen von höchstens 5 l / 
5 kg verpackt ist (SV 375) 

Das Produkt kann nach IMDG- 
Code, Paragraph 2.10.2.7 
transportiert werden, wenn es 
in Mengen von höchstens 5 l / 
5 kg verpackt ist. 

Das Produkt unterliegt nicht den 
übrigen Vorschriften des IATA, 
wenn es in Mengen von höchstens 
5 l / 5 kg verpackt ist (A197) 

 
 
 
 
 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 
 
Wassergefährdungsklasse     
 
Wassergefährdungsklasse WGK 2    
Bemerkung   Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV 
 
Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF) 
VbF: N U     
 
VOC     
VOC (EU) 0% 0g/l 
 

14. Angaben zum Transport 

15. Rechtsvorschriften 

http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/gefahrenlabel/labeluebersicht.html?label=11403
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Weitere Informationen     
Alle Bestandteile sind im IECSC-Inventar enthalten. 
Alle Bestandteile sind im ECL-Inventar enthalten. 
Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen. 
Alle Bestandteile sind im DSL-Inventar enthalten. 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS] 
 
Volltext der abgekürzten H- Sätze: 

H315  Verursacht Hautreizungen. 

H317   Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319  Verursacht schwere Augenreizung. 

H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Volltext der Einstufungen [CLP / GHS]: 
Aquatic Chronic 2 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2 
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2 
Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Nach unserem Wissensstand sind die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen korrekt. Der oben genannte Hersteller 
übernimmt jedoch keine Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige 
Feststellung der Eignung der einzelnen Stoffe oder Gemische liegt allein in der Verantwortung des Anwenders. 
Alle Stoffe oder Gemische können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht zu verwenden. Es sind zwar bestimmte 
Risiken beschrieben, wir können jedoch nicht garantieren, dass es sich hierbei um die einzigen möglichen Risiken handelt. Die Angaben 
stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sonstige Angaben 


